
 

Antrag der SK FD  
vom 13. Juli 2017 

 
Weisung vom 05.04.2017: 
Human Resources Management, Teilrevision des Personalrechts betreffend Mass-
nahmen bei Unterdeckung der Pensionskasse 
 
 

Antrag des Stadtrats 

 
1. Die Verordnung über das Arbeitsverhältnis des städtischen Personals wird wie folgt ge-

ändert: 

Art. 85bis
 Massnahmen bei Unterdeckung der Pensionskasse Stadt Zürich (PKZH) 

1 Dem Stiftungsrat der PKZH obliegt die Beurteilung des Deckungsgrads gemäss den 
Vorgaben des Bundesrechts. Stellt er eine Unterdeckung fest, beschliesst er einen Sa-
nierungsplan, informiert die Betroffenen und regelt den Vollzug. 
2
 Der Stiftungsrat berechnet den Anteil der Arbeitgeber in Form eines monatlich zusätz-

lich zu erbringenden festen Prozentsatzes auf den koordinierten Löhnen. Er beschliesst 
im Rahmen des Bundesrechts über die Sanierungsbeteiligung der aktiv Versicherten und 
der Pensionsberechtigten. 
3 Die jährlichen Sanierungskosten werden zwischen Arbeitgebern und aktiv Versicherten 
nach dem gleichen Schlüssel aufgeteilt wie bei den Sparbeiträgen der Stadt Zürich. Liegt 
die Verzinsung der Altersguthaben unterhalb des BVG-Mindestzinssatzes, wird die Diffe-
renz an die Sanierungskosten der aktiv Versicherten angerechnet. Falls die Pensionsbe-
rechtigten an den Sanierungskosten beteiligt werden, verringert sich der durch die aktiv 
Versicherten zu tragende Anteil. 

2. Der Stadtrat setzt die Änderungen in Kraft. 
 

 
Referentin zur Vorstellung der Weisung: Gabriela Rothenfluh (SP) 
 
Änderungsantrag zu Dispositivziffer 1 
 
Die Mehrheit der SK FD beantragt Ablehnung des nachfolgenden Änderungsantrags.  
 
Die Minderheit der SK FD beantragt folgende Änderung der Dispositivziffer 1: 
 
[…] 
 
3 Die jährlichen Sanierungskosten werden zwischen Arbeitgebern und aktiv Versicherten 
nach dem gleichen Schlüssel aufgeteilt wie bei den Sparbeiträgen der Stadt Zürich. Sofern 
die städtische Jahresrechnung des letzten Jahres einen Bilanzfehlbetrag ausweist, 
werden die jährlichen Sanierungskosten für das auf die Genehmigung der Jahres-
rechnung folgende Kalenderjahr von den Arbeitgebern und den aktiv Versicherten je 
hälftig getragen. Liegt die Verzinsung der Altersguthaben unterhalb des BVG-
Mindestzinssatzes, wird die Differenz an die Sanierungskosten der aktiv Versicherten ange-
rechnet. Falls die Pensionsberechtigten an den Sanierungskosten beteiligt werden, verringert 
sich der durch die aktiv Versicherten zu tragende Anteil. 
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Mehrheit: Gabriela Rothenfluh (SP), Referentin; Präsident Matthias Probst (Grüne), Walter Angst (AL)  
i. V. von Christina Schiller (AL), Linda Bär (SP), Simon Diggelmann (SP), Elena Marti (Grüne), 
Pirmin Meyer (GLP), Dr. Pawel Silberring (SP)  

Minderheit: Vizepräsident Dr. Urs Egger (FDP), Referent; Roger Bartholdi (SVP), Onorina Bodmer (FDP), 
Dr. Bernhard im Oberdorf (SVP) i. V. von Urs Fehr (SVP) 

Abwesend: Martin Luchsinger (GLP) 

_________________ 
 
Schlussabstimmung über die Dispositivziffern 1−2 
 
Die SK FD beantragt Zustimmung zu den Dispositivziffern 1−2. 
 

Zustimmung: Gabriela Rothenfluh (SP), Referentin; Präsident Matthias Probst (Grüne), Walter Angst (AL)  
i. V. von Christina Schiller (AL), Linda Bär (SP), Simon Diggelmann (SP), Elena Marti (Grü-
ne), Pirmin Meyer (GLP), Dr. Pawel Silberring (SP) 

Enthaltung: Vizepräsident Dr. Urs Egger (FDP), Roger Bartholdi (SVP), Onorina Bodmer (FDP), Dr. 
Bernhard im Oberdorf (SVP) i. V. von Urs Fehr (SVP)  

Abwesend: Martin Luchsinger (GLP) 

 
 

Für die SK FD 

 

Präsident Matthias Probst (Grüne) 

Sekretärin Lisbeth Herger  
 


